
AMTSBLATT
DER STADT HÜCKELHOVEN

INHALT:

Öffentliche Bekanntmachungen betreffend:

1. Wahlbekanntmachung über Wahlzeit, Wahlbezirke, Wahlräume, Stimmzettel und
Wahlverfahren

2. Benachrichtigung über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung
hier: Mitteilung über die Rechtswahrungsanzeige gem. § 7 Unterhaltsvor-

schussgesetz (UVG) vom 30.04.2024, Az.: 5109-UVK-3857 Az, des
Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt
Hückelhoven, Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse, an Herrn Raul-lon
Sas, geb. 02.08.1986, z. Z. unbekannten Aufenthaltes, letzte bekannte
Anschrift: Nordstraße 19, 07548 Gera

Erscheinungstag:
24.05.2024Nr. 8/2024



HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES 1ST DER
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN:

Kostenlos erhältlich:

- an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz

abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik
„Aus dem Rathaus/Amtsblatt"

- es kann auch als Benachrichtigung per E-Mail abonniert
werden

Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven,
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven, oder an
infoehueckelhoven.de zu richten.



Stadt Hückelhoven
Der Bürgermeister

WAHLBEKANNTMACHUNG

1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum Europäischen Parlament

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Hückelhoven ist in 25 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
29.04.2024 bis 19.05.2024 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Hückelhoven, Doktor-Ruben-Straße 31, 41836 Hückelhoven,
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalaus-
weis - Unionsbürger einen gültigen ldentitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soli bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raums einen Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zuge-
lassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlags-
berechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Wahlvorschlag sie gelten soli.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden,
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dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine dad nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der
kreisfreien Stadt oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in ver-
schlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Ste Ile übersenden, dass er dort
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Ste Ile abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist
unzulässig (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein lnteressenskonflikt der
Hilfsperson besteht (§ 6 Abs. 4 a des Europawahlgesetzes).
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Hückelhoven, 20.05.2024

Der Bürger,meister

Bernd Jänsen
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Stadt Hückelhoven
Der Bürgermeister
Jugendamt
5109-UVK-3857

Benachrichtigung

Hückelhoven, 13.05.2024

über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung

Gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
���/�D�Q�G�H�V�]�X�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�J�H�V�H�W�]��
der Verordnung über die Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
���%�H�N�D�Q�Q�W�P�D�F�K�X�Q�J�V�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J��
Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven vom 01.10.1999 in der jeweils zur Zeit geltenden Fassung
wird hiermit für den Bürgermeister der Stadt Hückelhoven

die Rechtswahrungsanzeige gem. § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 30.04.2024,
Az.: 5109-UVK-3857Az, des Landes Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den
Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse,

an Herrn Raul-Ion Sas, geb. 02.08.1986, z. Z. unbekannten Aufenthaltes,
letzte bekannte Anschrift: Nordstraße 19, 07548 Gera

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.

Das vorbenannte Dokument kann beim Jugendamt der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1,
Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 1.31, 41836 Hückelhoven während der üblichen Dienstzeiten
���P�R�Q�W�D�J�V���E�L�V���I�U�H�L�W�D�J�V���������������E�L�V���������������8�K�U�����P�R�Q�W�D�J�V���E�L�V���P�L�W�W�Z�R�F�K�V��������������
�G�R�Q�Q�H�U�V�W�D�J�V��������������
eingesehen und in Empfang genommen werden.

Zusätzlich wurde die öffentliche Zustellung durch nachrichtlichen Aushang an der Bekannt-
machungstafel

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1

bewirkt.

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag der
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit dieser Zustellung
können Frist in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Hückelhoven, 13.05.2024
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